
 
Information nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
-Passrecht- 
 
Verantwortliche 
Stadt Hamm 
Der Oberbürgermeister 
17 Amt für Bezirksangelegenheiten 
Theodor-Heuss-Platz 16 
59065 Hamm 
Telefon: 02381/17-0 
E-Mail: buergeramt@stadt.hamm.de 
Internet: www.hamm.de 
 
Behördliche Datenschutzbeauftragte 
Stadt Hamm 
Der Oberbürgermeister 
Herr Reinken 
Theodor-Heuss-Platz 16 
59065 Hamm 
Telefon: 02381/17-0 
E-Mail: reinken@stadt.hamm.de 
Internet: www.hamm.de 
 
Zwecke der Datenverarbeitung 
Die Passbehörden führen Passregister. Das Passregister dient der Ausstellung der Pässe und 
der Feststellung ihrer Echtheit, der Identitätsfeststellung der Person, die den Pass besitzt 
oder für die er ausgestellt ist, der Durchführung des Passgesetzes (PassG), § 21 Abs. 1 und 3 
PassG. 
 
Wesentliche Rechtsgrundlagen 
Passgesetz (PassG), Passverwaltungsvorschriften (PassVwV), Passverordnung (PassV), 
Passdatenerfassungs- und Übermittlungsverordnung (PassDEÜV). 
 
Empfänger und Kategorien von Empfängern der Daten 
Die Datenübermittlung von den Passbehörden an den Passhersteller zum Zweck der 
Passherstellung, insbesondere die Übermittlung sämtlicher Passantragsdaten, erfolgt durch 
Datenübertragung. Die Datenübertragung kann auch über Vermittlungsstellen erfolgen. Die 
beteiligten Stellen haben dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur 
Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit zu treffen, die insbesondere die 
Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten sowie die Feststellbarkeit der übermittelnden 
Stelle gewährleisten; im Fall der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren anzuwenden, § 6a Abs. 1 
PassG. Die Passbehörden dürfen anderen Behörden auf deren Ersuchen Daten aus dem 
Passregister übermitteln. Voraussetzung ist, dass die ersuchende Behörde auf Grund von 
Gesetzen oder Rechtsverordnungen berechtigt ist, solche Daten zu erhalten, die ersuchende 
Behörde ohne Kenntnis der Daten nicht in der Lage wäre, eine ihr obliegende Aufgabe zu 



 
erfüllen und die Daten bei dem Betroffenen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand erhoben werden können oder nach der Art der Aufgabe, zu deren Erfüllung die 
Daten erforderlich sind, von einer solchen Datenerhebung abgesehen werden muss. 
Hinsichtlich der Daten, die auch im Melderegister enthalten sind, finden außerdem die im 
Bundesmeldegesetz enthaltenen Beschränkungen Anwendung, § 22 Abs. 2 PassG. 
 
Bei Nutzung der digitalen Fotolösung vor Ort: 
Im Zuge der Antragstellung für ein Personaldokument wird ein Lichtbild benötigt. Die 
Lichtbilder werden mittels Endgerät erstellt. Diese Lichtbilder werden im Anschluss an das 
Fachverfahren übermittelt und dem Antrag auf ein Personaldokument hinzugefügt. Im 
Anschluss wird das Lichtbild auf dem Endgerät gelöscht. Alle Prozessschritte werden durch 
einen geeigneten und autorisierten Sachbearbeiter durchgeführt. 
 
Dauer der Speicherung und Aufbewahrungsfristen 
Personenbezogene Daten im Passregister sind mindestens bis zur Ausstellung eines neuen 
Passes, höchstens jedoch bis zu fünf Jahren nach dem Ablauf der Gültigkeit des Passes, auf 
den sie sich beziehen, zu speichern und dann zu löschen, § 21 Abs. 4 PassG. 
 
Die bei der Personalausweisbehörde gespeicherten Fingerabdrücke sind spätestens nach 
Aushändigung des Passes an den Passbewerber zu löschen, § 16 Abs. 2 Satz 3 PassG. 
 
Rechte der betroffenen Person 
Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die gesetzlichen und persönlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

 Auskunftsrecht über die zur Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung 
(Artikel 15 DS-GVO) 

 Recht auf Datenberichtigung, sofern die Daten unrichtig oder unvollständig sein 
 sollten (Artikel 16DS-GVO) 
 

 Recht auf Löschung der zur Person gespeicherten Daten, sofern eine der 
Voraussetzungen von Artikel 17 DS-GVO zutrifft. Das Recht zur Löschung 
personenbezogener Daten besteht ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 DS-GVO 
genannten Ausnahmen nicht, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der 
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In 
diesen Fällen tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung 
gem. Artikel 18 DS-GVO. 
 

 Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten unrechtmäßig 
verarbeitet wurden, die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen der betroffenen Person benötigt werden oder bei einem 
Widerspruch noch nicht feststeht, ob die Interessen der Passbehörde gegenüber 
denen der betroffenen Person überwiegen (Artikel 18 Absatz 1 lit. b, c und d DS-
GVO). Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, besteht das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung für die Dauer der Richtigkeitsprüfung. 
 



 
Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der 
Verarbeitung kein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der 
betroffenen Person überwiegt, und keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung 
verpflichtet (Artikel 21 DS-GVO). 
 

 Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverstößen 
 

Zuständige Aufsichtsbehörde 
Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
Telefon: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
Internet: www.ldi.nrw.de 
 


